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Arbeitsanweisung 
für den Webmaster / IT-Beauftragten   

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder  
(Havel) 

 
1 Grundsätze 

 
Die Stadt Werder (Havel) setzt zur Erfüllung seiner Aufgaben im Brandschutz und 
in der Hilfeleistung eine öffentliche Feuerwehr ein. 
Die öffentliche Feuerwehr trägt die Bezeichnung “Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Werder (Havel)“. 
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Werder (Havel) besteht aus den Ortsfeuer-
wehren: 
   Ortsfeuerwehr Werder (Havel) mit Zugstärke 
   Ortsfeuerwehr Glindow  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Plötzin  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Phöben  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Töplitz  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Plessow  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Bliesendorf  mit Gruppenstärke 
   Ortsfeuerwehr Derwitz  mit Gruppenstärke 
 
Die Stadt Werder (Havel) als Aufgabenträger sichert auf der Grundlage des „Ge-
setzes zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land Branden-
burg“ in der Fassung vom 24.05.2004 (BbgBKG) die Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehr der Stadt Werder (Havel) und bestellt einen Webmaster / IT-Beauftragten 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder (Havel).  
Der Webmaster / IT-Beauftragte wird durch den Stadtwehrführer mit Urkunde be- 
und abberufen.  

 
2 Stellung und Aufgaben des Webmaster / IT-Beauftragten 
 
2.1 Stellung des Webmaster / IT-Beauftragte 

 
Der Webmaster ist dem Stadtwehrführer direkt rechenschaftspflichtig und ist allen 
Feuerwehrangehörigen in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder (Havel) 
Ansprechpartner für die Internetpräsentation der Ortsfeuerwehren.  
 
 

2.2 Aufgaben des Webmaster / IT-Beauftragte 
 

Die Arbeitsaufgaben erstrecken sich auf die gesamten Tätigkeiten im Rahmen der 
Internetpräsentation der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder (Havel) und die 
Ausrüstung der Feuerwehren mit Computertechnik. 
 
Der Webmaster / IT-Beauftragte arbeitet auf dem Gebiet der öffentlichen Darstel-
lung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder (Havel). 
Er hat: 
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- den Stadtwehrführer bei der Darstellung der Feuerwehren im Internet zu unter-
stützen. 

- Er gibt den Ortswehrführungen in den Ortsfeuerwehren Hilfe, Unterstützung 
und Anleitung im Umgang mit modernen Medien. 

- Er hat auf die Einhaltung des Datenschutzes bei Veröffentlichungen im Internet 
zuachten und Zuarbeiten durch die Ortsfeuerwehren diesbezüglich zu bewerten 
und zu bearbeiten. 

- Der Webmaster / IT-Beauftragte achtet darauf, dass die Internetpräsentationen 
fortlaufend aktualisiert werden und nicht mehr aktuelle Veröffentlichungen aus 
dem Netz entfernt werden. 

- Der Webmaster / IT-Beauftragte nimmt Einfluss auf die Gewinnung von An-
gehörigen für die Jugendfeuerwehren, die Gewinnung von Angehörigen für die  
Ortsfeuerwehren und ist erster Ansprechpartner für interessierte Bürger, die 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr werden möchten. Entsprechende Arti-
kel und Veröffentlichungen im Internet sind selbstständig zu fertigen. 

- geeignete Maßnahmen gegen die Zweck entfremdete Nutzung der Internetan-
schlüsse in den Gerätehäusern zu treffen.   

- Die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachbereichen in der Stadtver-
waltung Werder (Havel) zu pflegen. 

 
3.  Mitwirkungsaufgaben 

 
Der Webmaster / IT-Beauftragte wirkt mit: 
- bei der Durchführung der jährlichen Inventur 
- bei der Begründung des Jahresbedarfs in Informations- und Kommunikations-

technik 
- bei Aktualisierung und Fortschreibung der Datenbank „Personalverwaltung“ 
- Wartung und Pflege vorhandener Computertechnik  

 
4. Qualifikationsanforderungen 

 
Voraussetzung für die Einsetzung ist die persönliche Eignung und die erforderli-
che Befähigung als Webmaster / IT-Beauftragter in einer Freiwilligen Feuerwehr 
tätig zu werden.  

 
5.  Schlussbestimmungen  

 
Der Webmaster / IT-Beauftragte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werder 
(Havel) wird durch den Stadtwehrführer be- und auch abberufen. Eine Abberufung 
ist zu begründen. 
Entsprechend der gültigen Satzung zur Aufwandsentschädigung in der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Werder (Havel) erhält der Webmaster / IT-Beauftragte 
eine Aufwandsentschädigung. 

 
 
 Werder (Havel), den 31.01.2006 
 
 
                (Boreck)            
           Stadtwehrführer 


